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Einziehungsverfügung von Gemeindestraßen gemäß § 8 Straßen- und Wegegesetz für 
Schleswig-Holstein (StrWG) 

 

 
 
 
Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 des Straßen- und Wegegesetzes (StrWG) des Landes Schleswig-
Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. November 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. 
S. 631) werden in der Gemeinde Oeversee folgende öffentliche Verkehrsflächen: 
 

Teilstück An der Bahn 
Flurstück 18 der Flur 001 in der Gemarkung Oeversee   

(siehe Übersichts- und Lageplan) 
 
eingezogen, da der Straßenabschnitt seine Bedeutung für den öffentlichen Verkehr verloren 
hat. 
 
Die Absicht der Einziehung ist am 18.12.2015 ortsüblich bekannt gemacht worden und lag in 
der Zeit vom 04.01.2016 bis 04.02.2016 öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Einziehungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift  
beim Amt Oeversee, Der Amtsvorsteher, Tornschauer Straße 3-5, 24963 Tarp zu erheben. 
 
 
Tarp, den 24. August 2016 
 

Amt Oeversee 

Der Amtsvorsteher 

 

Im Auftrage 

        gez.  (LS) 

Henningsen 
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